
57. Niedersächsische  
Zuchtstamm und Kükenschau 

Karfreitag, 18.04.2025 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im 

Landgasthaus Fricke, Mittelstr. 13 in 37120 Bovenden-Lenglern 

An Karfreitag 2025 lädt der RGZV Göttingen und Umgebung alle Zuchtfreunde dazu ein, ihre Tiere zur diesjährigen 
Züchterbörse für Zuchtstämme und Küken zu verbringen und zum Kauf anzubieten. 
Stämme, Einzeltiere, Jungtiere, Küken und Bruteier von: 
Hühnern, Tauben, Wachteln, Wassergeflügel, Puten, Groß - und Ziergeflügel (begrenzt in Absprache mit der 
Ausstellungsleitung AL) sind zur Börse zugelassen. 

 

Meldeschluss ist Dienstag, 08.04.2025 (verspätete Meldungen werden nicht berücksichtigt) 
 

Einlieferung : Karfreitag, 18.04.2025 von 8.00 Uhr – 9.30 Uhr bzw. nach Absprache mit der AL 
 

Börsenbedingungen 

1. Der anbietende Züchter ist Mitglied in einem Ortsverein des BDRG. Abgegeben wird ausschließlich gesundes Rassegeflügel 
an Personen über 16 Jahre.  

2. Der anbietende Züchter mietet für jede Tierart und Altersgruppe ein Käfigabteil für 8€ je Abteil. Folgende Abteilgrößen 
stehen zur Vermietung:  
1.Alttiere Hühner (70cm), 2.Alttiere Zwerghühner (50cm), 3.Jungtiere 6 – 12 Wochen (50cm) und 4.Küken bis zur 6. Woche 
(50cm mit Wärmelampe). 
Jungtier- und Kükenabteile liegen nebeneinander, Alttierabteile gegenüber. 

3. Die Käfigmiete ist zusammen mit der Abgabe des Meldebogens auf das Konto des RGZV Göttingen und Umgebung     IBAN: 
DE47 2605 0001 0056 0249 79     einzuzahlen. 

4. Für die Tierabgabe ist ausschließlich der anbietende Züchter verantwortlich. Er verpflichtet sich, während der gesamten 
Öffnungszeit der Ausstellung anwesend zu sein. Der Erlös der Tierabgabe steht ausschließlich dem Züchter zu. 

5. Mehrfaches Besetzen der Abteile bei Jung- und Alttieren ist erlaubt. Bei Küken ist das mehrfache nachbesetzen nicht 
erlaubt. Bei der Börse ist der relevante Tierschutz zu beachten (max. 25 Küken bis 7 Tage/Abteil, bei älteren Küken muss 
die hälfte der Bodenfläche des Abteils frei bleiben, max.1 Jungtiere/Abteil, 1 Alttier/Abteil, ggf. müssen bei Küken mehrere 
Abteile gemietet werden). 

6. Alle Teilnehmer des RGZV Göttingen und Umgebung sind gehalten, sich beim Auf- und Abbau oder weiteren Aktionen, die 
die Schau bereichern (Kuchen-, Deko-, Tombola Spende) einzubringen!  

7. Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von personenbezogene Daten im 
Katalog, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von diesem Aussteller ausgestellten Tiere zu. Weiterhin 
können diese Daten sowie Fotos von Personen und Tieren an Print- und andere Medien übermittelt werden. Auf den 
Homepages der involvierten Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit Ausstellernamen, Verein-
/Verbandszugehörigkeit veröffentlichen. 

8. Veterinärrechtliche Bestimmungen:  
- Es besteht Impfpflicht! Bei Einlieferung sind die erforderlichen Impfbescheinigungen (Hühner Newcastle Krankheit, 
Tauben Paramyxovirose) als Kopie bei der Ausstellungsleitung zu hinterlegen (Für die Teilnehmer am vereinsinternen 
Impfen liegt dieser bereits vor.) 
 - Tiere, in deren Herkunftsbestand auf Geflügel / Vögel übertragbare Krankheiten herrschen oder deren Herkunftsbestand 
sich in einem Sperrbezirk (Geflügelpest, Newcastle-Krankheit) befindet, dürfen nicht auf die Ausstellung verbracht werden. 
- Es dürfen nur Tiere aus dem Landkreis Göttingen und den angrenzenden Landkreisen ausgestellt werden. 
- Sollten für die Ausstellung weitere besondere behördliche Auflagen geltenden, so werden diese den Ausstellern vor der 
Ausstellung zur Kenntnis gegeben und müssen von den Ausstellern eingehalten werden. 
 

Die Meldungen gehen an: Uwe Berghaus  
Im Steeken 6 
37130 Gleichen 
bzw         ausstellung@rgzv-goettingen.de 

 

Die Mitglieder des RGZV Göttingen und Umgebung freuen sich auf euren Besuch. 



Meldebogen 

zur Zuchtstamm und Kükenschau des RGZV Göttingen und Umgebung am 
Karfreitag, 18.04.2025 im Landgasthaus Fricke, Mittelstraße 13, 37120 Bov.-Lenglern 

 

Der RGZV bietet den Züchtern an, Käfigabteile zu mieten und (außer bei Küken) wieder zu besetzen. Gemietet 
wird immer ein Abteil je Geflügelart und Altersgruppe (entsprechend den BDRG-Vorgaben zur Geflügelrasse). 

Ich benötige nachfolgende Käfige zur Niedersächsischen Zuchtstamm und Kükenschau: 

Abteilgröße 
für: 

Küken 
(50cm mit Rotlicht) 

Jungtiere 
(50cm) 

Zwerghühner / 
Tauben /Wachteln 

(50cm) 
Hühner 

(70cm) 
Großgeflügel 

(100cm) 

Anzahl der 
Abteile 

     

 

Folgende Tiere stehen zum Verkauf (Informationen für den Katalog): 
 

Rasse 

 

Farbschlag 

 
Alt- / Jung- / Küken / 

Stamm 

Preis je Tier / Stamm 
in Euro 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Mit der Unterschrift und Abgabe des Meldebogens werden die umseitigen Börsenbedingungen anerkannt. 
 
 

    
Datum und Unterschrift        Name in Druckbuchstaben 

    
Anschrift (bei Mitgliedern anderer Ortsvereine)     Tel. Nr. für Rückfragen 

    
Reg.Nr. nach §26 ViehVerkV (12stellig)      Ortsverein 


